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Grenzwert (NO2, PM10) / Zielwert (O3) 

Informationsschwelle (O3)
200 50 120 180

Hintergrund- und Ozonmessstationen

Altona/Elbhang 0 2 - -

Billbrook 0 2 - -

Bramfeld 0 - 13 1

Hafen/ Kleiner Grasbrook 0 3 - -

Neugraben 0 - 8 0

Sternschanze 0 2 0 0

Veddel 0 3 - -

Wilhelmsburg 0 2 - -

Verkehrsnahe Luftmessstationen

Habichtstraße 1,5 m 0 - - -

Habichtstraße 4,0 m 0 2 - -

Kieler Straße 1,5 m 0 - - -

Kieler Straße 4,0 m 0 - - -

Max-Brauer-Allee 1,5 m 0 - - -

Max-Brauer-Allee 4,0 m 0 3 - -

Stresemannstraße 1,5 m 0 - - -

Stresemannstraße 4,0 m 0 2 - -

Extern beauftragte Sondermessstationen

Finkenwerder Airbus 0 - - -

Finkenwerder West 0 0 - -

Flughafen 0 2 9 0

Ausgewählte Ergebnisse  
der Luftqualitätsmessung 2022

Legende
NO2   Stickstoffdioxid
PM10  anschaulich: Partikel mit dem Durchmesser kleiner 10 µm
PM2,5  anschaulich: Partikel mit dem Durchmesser kleiner 2,5 µm
O3  Ozon
- keine Messungen

NO2

PM 
10

PM 
2,5

Grenzwert 40 40 25

Hintergrund- und Ozonmessstationen

Altona/Elbhang 24 17 -

Billbrook 17 14 -

Bramfeld 11 - -

Hafen/Kleiner Grasbrook 26 17 -

Neugraben 10 - -

Sternschanze 18 16 10

Veddel 24 17 11

Wilhelmsburg 19 18 10

Verkehrsnahe Luftmessstationen

Habichtstr.  1,5 m 38 - -

Habichtstr.  4,0 m 35 21 10

Kieler Str.  1,5 m 31 - -

Kieler Str.  4,0 m 32 - 11

Max-Brauer-Allee 1,5 m 31 - -

Max-Brauer-Allee 4,0 m 29 19 -

Stresemannstr.  1,5 m 32 - -

Stresemannstr.  4,0 m 31 18 -

Extern beauftragte Sondermessstationen

Finkenwerder Airbus 13 - -

Finkenwerder West 14 14 -

Flughafen 14 14 9

Jahresmittelwerte (JM) in Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m3)

Anzahl an Überschreitungen von Kurzzeitgrenzwerten (NO2, PM10) 
bzw. Zielwert und Informationsschwelle (O3).  
Immissionswerte in Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³)



HAMBURGER LUFTMESSNETZ - ERGEBNISSE 2022

Die Qualität der Hamburger Luft wird durch unterschied-
liche Faktoren geprägt. Schadstoffbelastungen entstehen 
durch lokale Quellen wie zum Beispiel durch konventio-
nelle Verbrennungsmotoren im Verkehr oder Hausbrand, 
durch Produktionsprozesse in Industrie, Gewerbe oder 
Landwirtschaft. Darüber hinaus beeinflussen großräumi-
ge Wetterlagen die lokale Schadstoffbelastung indem zum  
Beispiel windschwache und austauscharme Wetter-
bedingungen eine Verdünnung der Schadstoffkonzentration 
verhindern oder indem durch Luftströmungen schadstoffbe-
lastete Luftmassen nach Hamburg transportiert werden.
Im Jahr 2022 lag die Temperatur in den Sommer- und 
Herbstmonaten im Mittel höher als im Langzeitmittel. Der 
mittlere Niederschlag fiel in den Sommermonaten dage-
gen niedriger aus als im Langzeitmittel, das gleiche galt für 
den Frühling. Es traten vorwiegend südwestliche, ein größe-
rer Anteil nordwestlicher und ein kleinerer Teil nordöstliche  
Luftströmungen auf.
Im Jahr 2022 lag eine vergleichbare Schadstoffbelastung wie 
im Jahr 2021 vor. Alle Grenzwerte zum Schutz der mensch-
lichen Gesundheit sind eingehalten.

Stickstoffdioxid (NO²)
Die NO2 Konzentration wird an den verkehrsnahen Luft-
messstationen in 1,5 m – 1,7 m sowie in 4 m Höhe gemes-
sen. Der Grenzwert für den Jahresmittelwert von 40 µg/m³ 
wurde im Jahr 2022 wie im Vorjahr an allen verkehrsnahen 
Messstationen in allen Messhöhen eingehalten.
Die Jahresmittelwerte der NO2-Konzentrationen an den städ-
tischen Hintergrundstationen unterschritten den Grenzwert 
deutlich. Die gemessene Belastung lag dabei vergleichbar 
zum Vorjahr. 
Der Grenzwert für die NO2-Kurzzeitbelastung beträgt  
200 µg/m3 als Einstunden-Mittelwert mit 18 zugelassenen 
Überschreitungen. Dieser wurde an keiner Messstation in 
2022 überschritten.

Feinstaub (PM10 und PM2,5) 
Die Jahresmittelwerte für Feinstaub PM10 (anschaulich: 
Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser kleiner 
10 µm) variierten an den städtischen Hintergrundstationen 
zwischen 14 und 18 µg/m³ und an den verkehrsnahen Mess-
stationen zwischen 18 und 21 µg/m³. An allen Messstationen 
war der Grenzwert für den Jahresmittelwert von 40 µg/m³ 
damit sehr deutlich unterschritten, die Belastung war ver-
gleichbar zum Vorjahr 
Auch der Feinstaub-PM10 Grenzwert für Kurzzeitbelastun-
gen von 50 µg/m³ als Tagesmittelwert mit 35 zugelasse-
nen Überschreitungen wurde an den Messstationen sicher 

Luftqualität 2022 in Hamburg eingehalten. Es wurden an den Messstationen zwei bis drei 
Überschreitungen gemessen. Lediglich an der Messstation Fin-
kenwerder West trat keine Überschreitung auf. 
Die Jahresmittelwerte für Feinstaub PM2,5 (anschaulich: 
Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser kleiner 
2,5 µm) lagen an allen Messstationen ebenfalls deutlich un-
ter dem Grenzwert für den Jahresmittelwert von 25 µg/m³. 
Die Jahresmittelwerte für Feinstaub PM2,5 variierten an den 
städtischen Hintergrundstationen zwischen 9 und 11 µg/m³ 
und an den verkehrsnahen Messstationen zwischen 10 und  
11 µg/m³ und lagen damit ebenfalls ähnlich wie die Werte aus 
dem Vorjahr 2021.

Bodennahes Ozon (O3) 

Die Messwerte für bodennahes Ozon lagen im Jahresdurch-
schnitt mit 48-53 µg/m³ auf einem vergleichbaren Niveau wie 
im Jahr 2021 (46-48 µg/m³).

Der Zielwert von 120 µg/m³ als höchster Achtstunden-
Mittelwert eines Tages mit 25 zulässigen Überschreitungen 
gemittelt über 3 Jahre, war 2022 eingehalten; 2020 wurde 13 
mal, im Jahr 2021, 5 mal und 2022, 13 mal der Achtstunden-
Mittelwert überschritten.

Die Informationsschwelle für den Einstunden-Mittelwert be-
trägt 180 µg/m³. Dieser Wert wurde im Jahr 2022 in Hamburg 
an einem Tag (am 20.07.2022) überschritten. Die Alarm-
schwelle von 240 µg/m3 als Einstunden-Mittelwert wurde seit 
1990 kein einziges Mal überschritten.

Kohlenmonoxid (CO)
Der Grenzwert für Kohlenmonoxid (10 mg/m³ als Achtstunden-
Mittelwert) wurde in Hamburg sicher eingehalten.

Schwefeldioxid (SO2)
Die Grenzwerte des Tages- sowie des Einstunden-Mittelwertes 
für Schwefeldioxid wurden an allen Messstationen in Hamburg 
sicher eingehalten

Staubinhaltsstoffe (Pb, As, Cd, Ni und BaP in PM10)
Die Grenz- und Zielwerte wurden in Hamburg eingehalten.

Benzol
Auf Grund der niedrigen Messwerte erfolgt seit 2019 die 
Bewertung der Benzolbelastung gemäß 39. BImSchV durch 
objektive Schätzung. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine 
Zunahme der Belastung vor.
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Weitere Informationen über Schadstoff-Konzentrationen
• Aktuelle und langjährige Messdaten des Hamburger

Luftmessnetzes: https://luft.hamburg.de
• Aktuelle Kurzzeitwerte für NO2, PM10 und O3 im Video-

text des NDR - Tafel 678 und Hamburg1 - Tafel 155
• Jahresbericht Luftqualität Hamburg der BUKEA:

https://www.hamburg.de/luftreinhaltung/

Gesetzliche Grundlage
Die Luftqualitätsmessungen erfolgen gemäß den Vorgaben 
der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV). Für Luftschad-
stoffe im Sinne der Verordnung sind Ziel- und Grenzwerte 
für unterschiedliche Beurteilungszeiträume festgelegt.  
Bei Kurzzeitgrenzwerten sind die jeweils zulässigen 
Überschreitungen zu beachten. Die Ergebnis-Tabellen der 
Luftqualitätsmessungen enthalten die Ziel- und Grenzwerte 
mit den entsprechen-den Beurteilungszeiträumen und jeweils 
die zulässige Anzahl an Überschreitungen. 

Das Hamburger Luftmessnetz (HaLm)…
• …wurde am 1. April 1984 in Betrieb genommen
• …betrieb während des gesamten Kalenderjahres 2022

im Auftrag der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und
Agrarwirtschaft (BUKEA) 12 stationäre Messstationen
zur Messung und Bewertung der Luftqualität in Hamburg
gemäß 39. BImSchV

• …und betrieb drei Sondermessstationen im Auftrag des
Flughafens und der Firma Airbus gemäß den messtech-
nischen Anforderungen der 39. BImSchV.

• …misst kontinuierlich gemäß EU-Richtlinien, EU-Durch- 
führungsbestimmungen und dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz sowie dazugehörigen Verordnungen.

Diese Veröffentlichung dient der Unterrichtung der Öffent-
lichkeit gemäß § 30 Abs. 2 der 39. BImSchV.


